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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1994

Norm

StPO §179 Abs4 Z5

StPO §181 Abs1

Rechtssatz

Der Mitteilung im Haftbeschluss, bis zu welchem Tag er längstens wirksam sei, kommt nur deklarative Bedeutung zu.

Die unrichtige Anführung des Ablauftages im Haftbeschluss - sei es aus einem Versehen, sei es aus einem Rechtsirrtum

- vermag in keiner Richtung eine Veränderung der konkret in Betracht kommenden gesetzlichen Dauer der

Wirksamkeit eines Haftbeschlusses (der Haftfrist) herbeizuführen.
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Vgl auch; Beisatz: Ist der Beschuldigte im Zeitpunkt der Beschlußfassung des Oberlandesgerichtes (noch) nicht

(wieder) in Haft, wird die Haftfrist erst mit der neuerlichen Festnahme in Gang gesetzt, also jenem Zeitpunkt, in

dem der der Auffassung des Gerichtshofes zweiter Instanz entsprechende Rechtszustand wiederhergestellt ist,

woraus sich ergibt, dass die Mitteilung der Haftfrist sinnvollerweise erst in dem (auf die neuerliche Festnahme

folgenden) Beschluss des Untersuchungsrichters erfolgen kann, mit der die auf Fortsetzung lautende

Beschwerdeentscheidung des Gerichtshofes zweiter Instanz effektuiert wird. (T1)
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Auch

15 Os 66/10k
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Auch
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Entscheidungstext OGH 09.02.2011 14 Os 7/11b

nur: Der Mitteilung im Haftbeschluss, bis zu welchem Tag er längstens wirksam sei, kommt nur deklarative

Bedeutung zu. (T2)
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